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Dresden als mit der angehefteten, vom königlich sächsischen Amts'
gerechte Dresden, unterm 22. (zweiundzwanzigsten) Mai 1800und-
achtzig beglaubigten Vollmacht ddo. Dresden 22. (zweiundzwanzigsten)
Mai 1880 (Tansendachthundertundachtzig) ausgewiesener Bevoll¬

mächtigter desselben
'
nachfolgenden Vertrag abgeschlossen und zu

Act gegeben:

Da die Herren B. Salbach, königl. Baurath in Dresden,

und die Firma C. Körte & Comp, in Prag sich angeboten haben,

auf eigene Kosten und Gefahr alle zu einer Quell-Wasserversor¬

gung der Stadt Linz dienlichen Vorarbeiten und Herstellungen

auszuführen, so wird schon derzeit für den Fall, daß dieselben

im Quellengebiete des linkseitigen Donau-Ufers mit Ausschluß des

Gruudwassers im Donau-Jnundationsgebiete, Quell-Wasser in der

von der Stadtgemeinde Linz gewünschten Qualität und Quantität
finden, auf Grund des Gemeinderaths - Beschlusses der Stadt
Linz ddo. 6. April 1881 nachfolgender Vertrag geschlossen:

§. 1.

Die Herren W. SttiVaH, königl. Baurath in Dresden

und die Firma K. Körte & Komp, in Prag als Unternehmer

verpsiichten sich solidarisch:

Alle Straßen, Gassen, Plätze, Gebäude und Anlagen der Stadt
Linz in ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Ausdehnung, insoweit

diese Objecte nach ihrer Höhenlage dazu geeignet sind, nach

Maßgabe der folgenden Bedingungen auf die Dauer von fünf¬

undzwanzig aufeinander folgenden Jahren durch eine von ihnen zu

erbauende Wasseranlage mit Quell-Wasser zu versorgen.

8 . 2.

Die Anlage muß die Fähigkeit haben, in den ersten sechs

Jahren des Betriebes mindestens täglich 2400 Kubikmeter Wasser

zu liefern und ist dieses Quantum von der Unternehmung tut
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